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G. Datenschutz 

1. Verordnung (EU) Nr. 328/2011 der Kommission vom 5. April 2011 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche 
Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Todesur-

sachen (Text von Bedeutung für den EWR)  

Amtsblatt Nr. L 090 vom 06/04/2011 S. 0022 – 0024 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(…) 

h) "Einwohner" den "üblichen Einwohner" an dem Ort, an dem eine Person normalerweise ihre täglichen Ruhe-
phasen verbringt, ungeachtet vorübergehender Abwesenheit zwecks Erholung, Urlaubs, Besuchs von Freunden 
und Verwandten, zu geschäftlichen Zwecken, medizinischer Behandlung oder aus religiöser Pilgerfahrt. 

(…) 

2. Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- 
und Wohnungszählungen (Text von Bedeutung für den EWR) 

Amtsblatt Nr. L 218 vom 13.08.2008, S. 0014 – 0020, durchgeführt durch Verordnung (EG) Nr. 1201/2009 der 
Kommission vom 30. November 2009, Amtsblatt Nr. L 329 vom 15.02.2009 S. 0029-0068 

Artikel 1 Gegenstand 

Gegenstand dieser Verordnung ist die Aufstellung gemeinsamer Regeln für die Bereitstellung umfassender Da-
ten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation im Abstand von zehn Jahren. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(…) 

d) "üblicher Aufenthaltsort" ist der Ort, an dem eine Person normalerweise ihre täglichen Ruhephasen verbringt, 
ungeachtet vorübergehender Abwesenheit zu Zwecken der Erholung, des Urlaubs, des Besuchs von Freunden 
und Verwandten, zu geschäftlichen Zwecken, zu medizinischer Behandlung oder religiöser Pilgerfahrt. 

3. Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 zu Gemein-
schaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 311/76 des Rates über die Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer  
(Text von Bedeutung für den EWR)  

Amtsblatt Nr. L 199 vom 31.07.2007, S. 0023 – 0029 

Artikel 1 Gegenstand 

Diese Verordnung stellt gemeinsame Regeln für die Erhebung und Erstellung von Gemeinschaftsstatistiken auf, 
(…) 

Artikel 2  Definitionen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 
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a) "üblicher Aufenthaltsort" den Ort, an dem eine Person normalerweise ihre täglichen Ruhephasen verbringt, 
ungeachtet vorübergehender Abwesenheit zur Erholung, zum Urlaub, zum Besuch von Freunden und Verwand-
ten, zu geschäftlichen Zwecken, zur medizinischen Behandlung oder zur religiösen Pilgerfahrt oder, wenn diese 
Daten nicht vorliegen, den Ort des rechtlichen oder eingetragenen Wohnsitzes; 

4. Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen 

Gemeinschaft  

Amtsblatt Nr. L 080 vom 23.03.2002, S. 0029 – 0034 

Artikel 3 Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt je nach Entscheidung der Mitgliedstaaten: 

a) für Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat oder 

b) für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat. 

Die Mitgliedstaaten bestimmen, nach welcher Methode die Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl errechnet 
werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können - unter Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze und Ziele - 
spezifische Bestimmungen für Unternehmen oder Betriebe vorsehen, die unmittelbar und überwiegend politi-
schen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dienen, falls das innerstaatliche 
Recht Bestimmungen dieser Art zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits enthält.  

5. Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrich-

tungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 

Amtsblatt Nr. L 008 vom 12.01.2001, S. 0001 – 0022 

[Gründe] 

(29) Bei den genannten Fällen handelt es sich um die Verarbeitung von Daten, aus denen die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von Daten über Gesundheit und Sexualleben, die 
erforderlich sind, um den spezifischen Pflichten und Rechten des für die Verarbeitung Verantwortlichen auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts Rechnung zu tragen, oder die aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses erfor-
derlich sind. Es handelt sich ferner um die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, strafrechtliche Verurteilungen 
oder Sicherungsregeln betreffen, oder auch die Erlaubnis, die betreffende Person einer Entscheidung zu unter-
werfen, die für sie rechtliche Folgen nach sich zieht oder sie erheblich beeinträchtigt und die ausschließlich auf-
grund einer automatisierten Verarbeitung von Daten zum Zweck der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person 
ergeht. 

Kapitel II Allgemeine Bestimmungen über die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

Abschnitt 3 Besondere Kategorien der Verarbeitung 

Artikel 10 Verarbeitung besonderer Datenkategorien 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 
sowie die Verarbeitung von Daten über Gesundheit oder Sexualleben sind untersagt. 

(2) Absatz 1 findet nicht Anwendung, wenn 
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(...) 

e) die Verarbeitung auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine politisch, philosophisch, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtete Organisation ohne Erwerbszweck, die Teil eines Organs oder einer Einrichtung 
der Gemeinschaft ist und die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 95/46/EG nicht dem einzelstaatlichen Datenschutz-
recht unterliegt, im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der Voraussetzung erfolgt, dass sich die 
Verarbeitung nur auf die Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätig-
keitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die Daten nicht ohne Einwilligung der be-
troffenen Personen an Dritte weitergegeben werden. 

6. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsver-

kehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") 

Amtsblatt Nr. L 178 vom 17.07.2000, S. 0001 – 0016 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 3 Binnenmarkt 

(...) 

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus einem anderen 
Mitgliedstaat nicht aus Gründen einschränken, die in den koordinierten Bereich fallen. 

(...) 

(4) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, die im Hinblick auf einen bestimmten Dienst der Infor-
mationsgesellschaft von Absatz 2 abweichen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahmen 

i) sind aus einem der folgenden Gründe erforderlich: 

- Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straf-
taten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Ge-
schlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen. 

7. Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Ver-
waltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im 

Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung 

Amtsblatt Nr. L 082 vom 22.03.1997, S. 0001 – 0016, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 766/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008, Amtsblatt Nr. L 218 vom 13.08.2008, S. 0048 – 0059 

Titel V Das Zollinformationssystem 

Kapitel 2 Betrieb und Benutzung des ZIS 

Artikel 24  

Das ZIS besteht aus einer zentralen Datenbank, die über Terminals von allen Mitgliedstaaten und der Kommissi-
on aus zugänglich ist. Es umfasst ausschließlich die für den Zweck des ZIS nach Artikel 23 Absatz 2 erforderli-
chen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, in folgenden Kategorien: 

a) Waren;  

b) Transportmittel;  

c) Unternehmen;  

d) Personen;  
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e) Tendenzen bei Betrugspraktiken;  

f) Verfügbarkeit von Sachkenntnis. 
Artikel 25 (…) 

(5) In keinem Fall dürfen personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 
sowie Daten über die Gesundheit oder das Sexualleben aufgenommen werden. 


